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Priorisierung, Rationierung – Lösungsansätze: 
Strukturierte zielorientierte Versorgung aus 
Sicht des G-Ba – das Beispiel Depression

Dr. rainEr HEss, UnpartEiiscHEr VorsitzEnDEr DEs GEmEinsamEn bUnDEsaUsscHUssEs

E s gibt zum Thema einer strukturierten zielori-

entierten Versorgung keine Beschlussfassung 

des G-BA. Zum Thema Depression wurde 

allerdings vom Plenum eine Versorgungsanalyse 

durch die Fachberatung Medizin in Zusammenarbeit 

mit einer dafür gebildeten Arbeitsgruppe in Auftrag 

gegeben, deren Ergebnis in der Plenumssitzung am 

17. Februar 2011 vorgestellt wurde. Diese Versor-

gungsanalyse soll für den G-BA die Frage beant-

worten, ob neben der bisherigen Abarbeitung von 

Einzelaufträgen eine parallele Ausrichtung der Arbeit 

des G-BA an priorisierten Versorgungsproblemen und 

entsprechend hierfür unter Beteiligung von IQWIG 

(Leitlinienbewertung) und AQUA (Qualitätsindika-

toren) erstellter Versorgungsanalysen für eine daran 

ausgerichtete gebündelte Auftragserteilung sinnvoll 

ist. Es hat dazu kein abschließendes Votum gegeben. 

Vielmehr soll die Auswertung der Analyse unter Ein-

beziehung der Unterausschüsse bis September 2011 

fortgesetzt werden, um geeignete Handlungsfelder 

zu definieren. 

sektorenübergreifende struktur des G-ba 
Durch das GkV-Wettbewerbsstärkungs-Gesetz ist der G-Ba 

in seiner organisationsstruktur mit Wirkung vom  1. Juli  

2008 sektorenübergreifend ausgerichtet worden. es gibt 

nur noch ein Beschlussgremium, das in allen angelegen-

heiten entscheidet. Dies entspricht der politisch gewollten 

sektoren übergreifenden ausrichtung der medizinischen 

Versorgung. Die in den eckpunkten der Regierungskoa-

lition neu entwickelten Vorstellungen zu einer sektoren-

übergreifenden Bedarfsplanung („jeder darf, der kann“) 

machen diese Zielrichtung erneut deutlich.

auch in den gesetzlichen Vorgaben zur Verfahrens-

ordnung des G-Ba ist als methodische anforderung die 

wissenschaftliche sektorenübergreifende Bewertung des 

nutzens, einschließlich der Frühbewertung von arzneimit-

teln vorgegeben. Diese sektorenübergreifende ausrich-

tung trägt dem umstand Rechnung, dass insbesondere 

als Folge der einführung von DRG als Vergütungssystem 

für die krankenhäuser die Verweildauer eines stationären 

krankenhausaufenthaltes immer kürzer wird. Deren er-

gebnisse können häufig erst in der ambulanten nachbe-

handlung beurteilt werden. außerdem wird nicht erst im 

Wettbewerbsstärkungs-Gesetz die Förderung integrierter 

Versorgungsstrukturen durch ein intensiviertes angebot 

von Wahltarifen im Vertragswettbewerb der krankenkas-

sen befürwortet.

schon frühere Reformgesetze haben es sich auf die 

Fahnen geschrieben, den durch die trennung von kran-

kenhausbehandlung und vertragsärztlicher Versorgung 

bestehenden Graben zwischen ambulanter und stationärer 

Versorgung insbesondere durch stärkere öffnung der kran-

kenhäuser für die ambulante Behandlung zu überbrücken. 
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entstanden ist diese für das deutsche Gesundheits-

wesen typische sektorale aufteilung der medizinischen 

Versorgung dadurch, dass es den krankenkassen im sach-

leistungssystem grundsätzlich untersagt ist, die von ihnen 

als naturalleistung ihren Versicherten geschuldete ärztli-

che/zahnärztliche Behandlung in eigenen einrichtungen 

zu erbringen (§ 140 sGB V). sie mussten und müssen die 

ärztliche Behandlung durch Vertragsabschlüsse mit kran-

kenhäusern und deren Verbänden einerseits sowie mit 

kassen-/Vertragsärzten und deren körperschaften ande-

rerseits erbringen lassen. Die jeweils zweiseitige gemeinsa-

me selbstverwaltung von ärzten und krankenkassen, von 

Zahnärzten und krankenkassen  und von krankenhäusern 

und krankenkassen hat hier ihren ursprung. Dabei war 

diese gemeinsame selbstverwaltung im vertragsärztlichen 

Bereich schon immer körperschaftlich durch kollektivver-

träge und Richtlinien ausgestaltet (Bundesausschuss ärzte/ 

Zahnärzte-krankenkassen). 

Die Rechtsbeziehungen zwischen krankenkassen und 

krankenhäusern/krankenhausgesellschaften waren dem-

gegenüber lange Zeit ausschließlich vertraglich ausgerich-

tet. erst mit dem zur methodenbewertung eingerichteten 

krankenhausausschuss und mit dem 2002 sektorenüber-

greifend eingerichteten koordinierungsausschuss zur Be-

schlussfassung von DmP und zur sektorenübergreifenden 

steuerung von Über-, unter- und Fehlversorgung wurden 

die krankenhäuser zaghaft in eine vergleichbare gemein-

same selbstverwaltungsstruktur eingebunden. auch der 

2004 errichtete Gemeinsame Bundesausschuss hat in sei-

ner ersten Wahlperiode in der Besetzung von vier sekto-

renbezogenen und zwei sektorenübergreifend besetzten 

ausschüssen entschieden. erst 2008 wurden die Weichen 

zu einer sektorenübergreifenden organisationsstruktur des 

Gemeinsamen Bundesausschusses gestellt. Der jetzige auf-

bau der struktur der gemeinsamen selbstverwaltung auf 

Landes- und Bundesebene ergibt sich aus der Übersicht 

(vgl. abb. seite 7).

überwiegend sektorenbezogene ausrichtung  
der aufgabenstellung des G-ba
Der sektorenübergreifenden organisationsstruktur des  

G-Ba ist die entsprechende sektorenübergreifende aus-

richtung der aufgabenstellung des G-Ba nur in der Quali-

tätssicherung gefolgt. Die in § 137 sGB V neu strukturierte 

Qualitätssicherung ist in den Richtlinien des G-Ba sekto-

renübergreifend auszugestalten, es sei denn, die Qualität 

der Leistungserbringung kann nur durch sektorbezogene 

Regelungen angemessen gesichert werden. Die zuneh-

mende öffnung der krankenhäuser für die ambulante 

Behandlung (ambulantes operieren/stationsersetzende 

eingriffe (§115b); ambulante Behandlung bestimmter er-

krankungen, ambulante erbringung hoch spezialisierter 

Leistungen; Beteiligung an DmP (§ 116b)) haben auch in-

soweit eine sektorenübergreifende ausrichtung der auf-

gabenstellung des G-Ba erforderlich gemacht. 

nach wie vor dominieren aber – trotz sektorenübergrei-

fender Bewertungsmethoden der evidenzbasierten me-

dizin – sektorbezogene  Bewertungsentscheidungen als 

Grundlage für die aufnahme von untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden, arznei-, Heil- und Hilfsmitteln in 

den Leistungskatalog der GkV. es bestehen allerdings gu-

te Gründe dafür, nutzenbewertungen zwar auf derselben 

international anerkannten wissenschaftlichen methodik 

erst im Jahr 2008 hat der G-ba eine sektorübergreifende organisationsstruktur erhalten.

Akteure im Gemeinsamen Bundesausschuss und ihr Zusammenspiel

Quelle: G-BA

Rechtlicher Rahmen wird durch das SGB festgelegt; Rechtsaufsicht erfolgt durch das BMG
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der evidenzbasierten medizin (ebm) vorzubereiten und 

durchzuführen, die einführung neuer untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden aber nicht in jedem Fall von einer 

vorherigen sektorenübergreifenden Bewertungsentschei-

dung durch den G-Ba abhängig zu machen (kein generel-

les Verbot mit erlaubnisvorbehalt). Dies würde zu einem 

„innovationsstau“ führen, da der G-Ba in vertretbarer 

Zeit nicht in der Lage wäre, alle neuen medizinprodukte, 

arznei-, Heil- und Hilfsmittel sowie neue untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden einer nutzenbewertung auf 

evidenzbasierter Grundlage zu unterziehen. 

es macht daher sinn, die einführung neuer medizin-

produkte und neuer untersuchungs- und Behandlungsme-

thoden in die stationäre Behandlung zunächst nicht von 

einer vorherigen Bewertung durch den G-Ba beziehungs-

weise in seinem auftrag das iQWiG abhängig zu machen 

(erlaubnis mit Verbotsvorbehalt). Dies gilt auch deswegen, 

weil sie häufig kostenmäßig im jeweiligen DRG abgegolten 

sind und als eigenständig zu bewertende Leistung nicht 

in erscheinung treten. ausgabenrelevant werden sie erst, 

wenn das inek die DRG an eingetretene kostenentwick-

lungen anpasst oder die Vereinbarung von Zusatzentgel-

ten bewilligt. 

eine solche „innovationsschiene“ darf aber nicht dazu 

führen, dass auch nach einführung neuer untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden eine Überprüfung ihres medi-

zinischen nutzens nach evidenzbasierten kriterien unter-

bleibt. insbesondere für kostenaufwendige, unter einsatz 

einer hochwertigen medizintechnik erbringbare methoden 

muss frühzeitig eine nutzenbewertung durchgeführt wer-

den, die auch unerwünschte nebenwirkungen einschließt, 

die bei kurzer Verweildauer in der stationären Behandlung 

häufig nicht erkannt werden können. Dies gilt um so mehr, 

wenn die methode auch ambulant durchführbar ist und 

insoweit zunächst der Bewertung durch den G-Ba bedarf, 

bevor sie für die vertragsärztliche Versorgung  und damit 

für die „Versorgung in der Fläche“ freigegeben wird. 

es ist deswegen aus meiner sicht sehr zu begrüßen, 

dass in den eckpunkten der Regierungskoalition zu einem 

Versorgungsgesetz dem G-Ba ausdrücklich die möglichkeit 

eingeräumt werden soll, auf antrag zu einem möglichst 

frühen Zeitpunkt unter aussetzung der Bewertungsent-

scheidung eine nutzenbewertung unter studienbedin-

gungen zu veranlassen, und auch die hierfür erforderliche 

Finanzierung gesichert werden soll. Für neue arzneimittel 

mit neuen Wirkstoffen hat der Gesetzgeber mit Wirkung 

vom 1. Januar 2011 eine solche Frühbewertung innerhalb 

von sechs monaten nach inverkehrbringen eingeführt. sie 

dient allerdings zunächst nur der Festlegung der Bewer-

tungsebene auf der durch den GkV-spitzenverband für 

das GkV-system – mit entsprechender auswirkung auf 

die PkV – erstattungspreisverhandlungen geführt werden, 

es sei denn, das neue arzneimittel lässt sich einer Fest-

betragsgruppe zuordnen. auch insoweit ist aber erneut 

strittig geworden, ob dies auch für arzneimittel gilt, die 

ausschließlich oder ganz überwiegend in der stationären 

Behandlung eingesetzt werden.

auch für neue Heilmittel hat der G-Ba eine Bewer-

tungszuständigkeit vor ihrer Verordnungsfähigkeit zu Las-

ten der GkV. Für Leistungen der medizinischen Primär-

prävention (ausnahme Zahnprophylaxe, impfung) und 

der medizinischen Rehabilitation fehlt eine solche Bewer-

tungszuständigkeit. medizinprodukte werden über die 

notwendige Gerätezertifzierung hinaus nur dann durch 

den G-Ba bewertet, wenn sie der Durchführung einer ärzt-

lichen untersuchungs- und Behandlungsmethode dienen.

Zwischenergebnis – keine systematische aufarbeitung 
von Versorgungsproblemen
Die bestehende aufgabenstruktur des G-Ba ist, wie die bis-

herigen ausführungen zeigen, keineswegs vom Gesetzge-

ber systematisch entwickelt worden. sie hat sich vielmehr 

aus der Beibehaltung der den früheren Bundesausschüs-

sen sektorenbezogen zugeordneten aufgaben ergeben. 

Je nach gesetzgeberischem Bedarf sind ein zelgesetzlich 

weitere aufgaben hinzugekommen (z.B. schutzimpfun-

gen, spezifische ambulante palliative Versorgung, Chroni-

kerregelung). nur die Qualitätssicherung ist sektorenüber-

greifend durch das GkV-Wettbewerbsstärkungs-Gesetz in  

§§ 137, 137a sGB V neu strukturiert worden, allerdings 

auch nicht vollständig, wie die nach wie vor nicht einbe-

zogene medizinische Rehabilitation zeigt. insbesondere in 

der Bewertung neuer untersuchungs- und Behandlungs-

methoden ergeben sich aus dem  fortbestehenden sekto-

renbezug (§§ 92, 108, 135, 137c sGB V) ungereimtheiten, 

die mit den anforderungen an die politisch gewollte stär-

ker integrierte sektorenübergreifende Versorgung nicht in 

einklang zu bringen sind. Die entscheidungen des G-Ba 

sind daher sehr stark von der erledigung der zu den ver-

schiedensten auf gabenbereichen gestellten einzelanträge 

abhängig. es gibt bisher keine systema tische aufarbeitung 
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gesundheitspolitischer Versorgungsprobleme und eine 

daran ausgerichtete antragsstellung oder antragspriori-

sierung. Der mit der errichtung des koordinierungsaus-

schusses verfolgte Zweck einer sektorenübergreifenden 

Feststellung und Beseitigung von unter-, Über- und Fehl-

versorgung ist weitgehend verloren gegangen.

sektorenübergreifender Regelungsbedarf 
es gibt keine anzeichen dafür, dass sich in absehbarer Zeit 

etwas an der Begrenztheit der für das Gesundheitswesen 

verfügbaren öffentlichen Finanzmittel ändern wird. Die 

auch politisch erhobene Forderung, die gesundheitliche 

Versorgung als die Wirtschaft ankurbelnden „Gesund-

heitsmarkt“ zu begreifen und auszugestalten, wird den 

ökonomischen Druck auf die ausgaben der krankenkas-

sen nicht mindern. im Gegenteil wird sich dieser Druck 

noch verschärfen, wenn die spezifisch für Deutschland zu 

erwartende Überalterung unserer Bevölkerung mit einer 

entsprechend zunehmenden krankheitslast zu Beitrags-

entwicklungen führen sollte, die die junge Generation 

im Generationenvertrag nicht bereit ist, zusätzlich zu den 

Beiträgen für den eigenen Versicherungsschutz zu tragen. 

Die notwendigkeit, den zunehmenden medizinischen 

Fortschritt bei einer zunehmend älter werdenden Bevölke-

rung in einer vom staat als teil der öffentlichen Daseinsvor-

sorge mehr oder weniger umfassenden oder umfangrei-

chen medizinischen Versorgung gewährleisten zu können, 

beschäftigt alle industrienationen. sie haben darauf un-

terschiedliche antworten gefunden. nationale Gesund-

heitsdienste, wie Großbritannien, Dänemark, schweden, 

norwegen, Finnland und kanada nehmen die Versicherten 

durch ein stringentes hausärztlich-pflegerisches „Gate-

keeper“-system, bewusst einkalkulierte Wartezeiten für die 

fachärztliche Versorgung an entsprechend zentralisierten 

einrichtungen kombiniert mit Präventionsprogrammen zur 

Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens stärker in die 

Pflicht. entsprechend klar ist dort das ärztliche Berufsbild 

hausärztlich bzw. fachärztlich geprägt.

auch die niederlande haben in einem privatrechtlich 

strukturierten Versicherungssystem mit öffentlich-recht-

lichem Versorgungsauftrag diese gegliederte struktur 

der ärztlichen Versorgung. andere Länder setzen wie die 

schweiz,  Frankreich und Belgien stärker auf freie Wahl-

rechte ihrer Bürger und eine steuerung über erhöhte Zu-

zahlungen. 

Deutschland hat meines erachtens in der Gestaltung 

des Gesundheitswesens seinen Weg in das 21. Jahrhun-

dert noch nicht gefunden. Dem Bürger wird in der Regel-

versorgung eine flächendeckende haus- und fachärztliche 

Versorgung mit einer durch Versichertenkarte garantierten 

freien arztwahl und dem international wohl breitesten 

Leistungskatalog mit einer im internationalen Vergleich 

niedrigen selbstbeteiligung zugesichert; er soll freiwillig 

diejenigen Versorgungssysteme wählen, die seine Wahl-

rechte und  Leistungsansprüche einschränken: hausarztzen-

trierte Versorgung; facharztzentrierte Versorgung, inte-

grierte Versorgung und spezielle Behandlungsprogramme 

für bestimmte chronische erkrankungen. 

Das deutsche Gesundheitswesen befindet sich somit 

in einem Versuchsstadium, da auch die endgültige aus-

richtung der neuen Vergütungs- und Risikoausgleichs-

systeme an der morbidität der Versicherten (DRG; eBm, 

morbi-Rsa) nicht abschließend vollzogen ist. entsprechend 

tief verunsichert sind die ärzte in Deutschland über die 

künftige ausgestaltung ihres Berufsbildes in einem auf 

kassenwettbewerb und selektiven Vertragswettbewerb 

angelegten entwicklungsprozess.

eine vergleichbare Verunsicherung ergreift aber auch 

die Patienten. Zumindest die im Gemeinsamen Bundes-

ausschuss vertretenen Patientenorganisationen begrüßen 

auf der einen seite zwar durchaus die den Versicherten 

angebotenen Wahlfreiheiten. sie befürchten aber gerade 

wegen der auch aus ihrer sicht fortbestehenden Begrenzt-

heit der mittel, dass die Wahltarife eher zur kostenreduzie-

rung und nicht zur Qualitätsverbesserung genutzt werden 

und ihnen in der Regelversorgung das notwendige nicht 

mehr garantiert wird. ihre Forderung geht daher gerade 

wegen dieser wettbewerblichen ausrichtung sehr stark in 

Richtung einer verbindlichen Definition des medizinisch 

notwendigen, einer sicherung der Versorgungsqualität 

sowie der Gewährleistung einer umfassenden transparenz 

durch die Qualitätssicherungsrichtlinie des Gemeinsamen 

Bundesausschusses.          

notwendige Zielorientierung des G-ba  
Gerade wegen der politischen Weichenstellung zu einer 

noch stärker wettbe werblichen ausrichtung des Gesund-

heitsmarktes unter Beibehaltung eines solidarisch finan-

zierten einheitlichen Versorgungsanspruches auf das me-

dizinisch notwendige bedarf es aus meiner sicht einer 
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systematisierten aufarbeitung von Versorgungsproblemen 

und einer stärker daran priorisierten aufgabenwahrneh-

mung durch den G-Ba. innerhalb des G-Ba wird daher 

schon seit geraumer Zeit in einer arbeitsgruppe an ei-

nem Priorisierungskonzept gearbeitet, das gestellte einzel-

anträge in einen kontext zu damit im Zusammenhang 

stehenden Versorgungs problemen stellen soll und das 

zunächst beispielhaft Versorgungsprobleme als solche pri-

orisiert und auf dieser Grundlage einzelanträge zu deren 

Lösung vorbereiten soll. 

Die Übersicht (siehe seite 10) soll diesen ansatz verdeutli-

chen: sie zeigt sowohl den ansatz auf, zunächst themen-

bereiche zu priorisieren und zu analysieren sowie danach 

Leistungen/methoden einzuordnen und zu bewerten, als 

auch umgekehrt von antragsgemäß zu bewertenden Leis-

tungen/methoden auszugehen und sie in einen Versor-

gungskontext mit einem jeweils versorgungs relevanten 

themenbereich zu stellen. Dem G-Ba kommt bei entspre-

chenden analysen neben der eigenen Fachkunde die Zu-

sammenarbeit sowohl mit dem iQWiG zur Bewertung 

von Leitlinien und zum kosten-nutzenverhältnis von ver-

gleichbaren Leistungen/methoden als auch mit aQua zur 

erstellung von Qualitätsindikatoren und Durchführung von 

Defizitanalysen zugute. Diese mehrdimensionale analyse 

des Handlungsbedarfs zeigt aber auch, dass allein mit den 

Richtlinien des G-Ba und deren umsetzung die durch eine 

Versorgungsanalyse erkannten Versorgungsprobleme nicht 

zu lösen sind, sondern auch insoweit ein mehrdimensio-

naler Handlungsbedarf entsteht. 

Dies betrifft zum Beispiel flankierende maßnahmen im 

jeweiligen Vergütungssystem, aber auch eine Berücksich-

tigung regionaler Versorgungsstrukturen durch regionale 

Gestaltungsmöglichkeiten. Die einleitend dargestellte orga-

nisationsstruktur der gemeinsamen selbstverwaltung lässt 

es zu, diese Gestaltungsmöglichkeiten auf der jeweiligen 

Bundes- oder Landesvertrags-/ oder -ausschussebene zu 

schaffen oder zu erhalten. auch soweit Zuständigkeiten 

des G-Ba zum Beispiel im Bereich der medizinischen Re-

habilitation nicht bestehen, ist es den hierfür zuständigen 

im G-Ba vertretenen trägerorganisationen möglich, inso-

weit aus einer Versorgungsanalyse erkannte Defizite in 

die Verhandlungen mit ihren jeweiligen Vertragspartnern 

einzubringen. insoweit bestehen aber Vorbehalte seitens 

der trägerorganisationen, da sie ihre außerhalb des G-Ba 

bestehenden Zuständigkeiten durch Versorgungsanalysen 

des G-Ba nicht tangiert sehen wollen. 

im priorisierungskonzept sollen einzelanträge im kontext von Versorgungsproblemen bewertet werden.

Mehrdimensionale Analyse des Handlungsbedarfs

Quelle: Perleth / Rüther / Pietsch / Gemeinsamer Bundersausschuß

Versorgungsdefizite

Innovation

Welche Leistung / Methode? Wie wird sie erbracht? Wo wird 
sie erbracht? Bei wem wird sie erbracht? Wie ist das Kosten-
Nutzen-Verhältnis?

Themenbereich

Effizienz Qualitätsdefizite

Organisation /
Bedarf / Zugang

Nutzen von Arznei-
mitteln / Methoden
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Die schlussfolgerungen aus einer solchen mehrdimensio-

nalen analyse für den G-Ba können unterschiedlich sein, 

je nach dem auf welcher ebene einer Versorgungskette 

Handlungsbedarf besteht:

(1) aus der analyse heraus können bei erkannten  

Defiziten in der evidenz einzelner methoden oder maß-

nahmen aufträge zu weiteren methodenbewertungen 

an das iQWiG ergehen.

(2) es können aufträge zur erarbeitung von konzepten 

einer geeigneten Qualitätssicherung an aQua erteilt 

werden.

(3) unterausschüsse können direkt mit der Vorbereitung 

von anträgen zu Richtlinienänderungen beauftragt 

werden.

(4) Die analyse kann zur Priorisierung von anträgen und 

deren Bearbeitung führen, ebenso umgekehrt aber 

auch zur Zurückstellung bis hin zum Vorschlag einer 

antragsrücknahme wegen fehlender Versorgungsre-

levanz.

(5) Die analyse kann zur Gewichtung unter mehreren in 

Betracht kommenden maßnahmen führen mit entspre-

chender Vorbereitung von entscheidungen in Richtli-

nien und empfehlungen

(6) Die analyse kann zu empfehlungen an die trägeror-

ganisationen führen, maßnahmen, die nicht in die 

aufgabenzuständigkeit des G-Ba fallen, in eigener 

Zuständigkeit aufzugreifen.

Die folgende Zusammenstellung (vgl. abb. seite 11) 

zeigt die verschiedenen Regelungsebenen des G-Ba auf, 

aus denen konsequenzen aus entsprechenden analysen im 

Rahmen einer Versorgungskette gezogen werden könnten. 

im unterschied zum DmP umfasst eine solche Versorgungs-

kette auch die Prävention. entsprechende Vorarbeiten des 

GVG-ausschusses Gesundheitsziele (www.gesundheitszie-

le.de) zur anwendung nationaler Gesundheitsziele sollten 

daher genutzt werden.

Versorgungsanalyse am beispiel depression
Der G-Ba hat das krankheitsbild der Depression ausge-

wählt, um erfahrungen mit einer Versorgungsanalyse ge-

gebenenfalls als Grundlage für die einführung einer stärker 

konzeptionellen ausrichtung  seiner arbeit zu sammeln. 

Das krankheitsbild der Depression wurde nicht aufgrund 

einer umfassenden Priorisierungsdiskussion aus mehre-

ren krankheitsbildern ausgewählt, sondern exemplarisch 

benannt, nachdem das iQWiG hierfür bereits eine Bewer-

tung der verfügbaren nationalen Versorgungsleitlinie (nVL) 

vorgenommen hatte, der ausschuss Gesundheitsziele der 

GVG die Depression als weiteres krankheitsbezogenes na-

tionales Gesundheitsziel neben Diabetes und Brustkrebs 

ausgewählt hatte und eine besondere Relevanz dieses 

krankheitsbildes für die künftige morbiditäts- und aus-

gabenentwicklung der GkV unzweifelhaft gegeben ist. 

die Versorgungskette zeigt die verschiedenen Regelungsebenen des G-ba auf.

Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen der Versorgungskette

Quelle: G-BA

Versorgungskette 

Primärprävention, 
Gesundheitsförderung

Sekundärprävention, 
Screening

Diagnostik, Indikationsstellung

Arzneimitteltherapie

Nicht-medikamentöse Therapie  

Tertiärprävention, Rehabilitation 

Koordination,Kooperation, 
Qualitätssicherung  
 

Richtlinien; Empfehlungen 

Gesundheitsuntersuchung, Schutzimpfung

Krebsfrüherkennung, Kinder, Mutterschaft 

Methodenbewertung, Mutterschaft 

Nutzen- Bewertung, Therapiehinweis, Off-Label-Use, OTC-, Lifestyle, 
Schutzimpfung 

Methodenbewertung 

Arbeitsunfähigkeit / Wiedereingliederung 

116b, SAPV; QS-Einzelmaßnahmen Kooperation,  Q-Beurteilung, 
Q-Prüfung, QS Dialyse, Mindestmengen; Bedarfsplanung; DMP 
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Bedenken bestanden allerdings wegen der besonderen 

komplexität dieses krankheitsbildes.

Die Versorgungsanalyse wurde in folgender systema-

tik durchgeführt:

(a) strukturierung der thematik (Leitlinienanalyse, eige-

ne Recherchen, expertengespräche)

(b) analyse der Versorgungssituation (auswertung 

 Datenquellen, Literaturrecherche, experten)

(c) identifikation von Beratungsthemen (aktuelle, mög-

liche, betroffene Richtlinien des G-Ba)

(d) analyse der Regelbarkeit (Zuständigkeit, betroffene 

Richtlinien, übergreifende initiative)

(e) Handlungsempfehlungen (Plenum, unterausschüsse, 

sonstige Gremien) (noch nicht erfolgt).

Die systematik einer Versorgungsanalyse nach den stufen 

einer Versorgungskette verdichtet sich dann bezogen auf 

das krankheitsbild Depression wie in der abbildung auf 

s. 12 geschildert.

Da es nach maßgabe des vom Plenum erteilten auftra-

ges nicht darum ging, aus der Versorgungsanalyse bereits 

Handlungsempfehlungen abzuleiten, sondern zunächst 

die Handhabbarkeit des instrumentariums zu klären, sind 

auch diese ergebnisse nicht abschließend zu sehen. Dazu 

wird zunächst eine Rückkoppelung mit den jeweils zustän-

digen unterausschüssen erfolgen, um deren Bewertung 

und deren anregungen für Handlungsoptionen einzuho-

len, bevor sich das Plenum erneut damit befassen wird. 

Die Relevanz des krankheitsbildes Depression und dessen 

finanzielle auswirkung auf die gesetzliche krankenversi-

cherung ergeben sich aus folgenden ermittelten Daten:

•  Pro Patient mit Depression werden direkte kosten 

von jährlich 685 euro in der ambulanten Versorgung 

und von 2.500 euro für ambulante, stationäre und 

rehabilitative Versorgung zusammen geschätzt;

•   3,8% aller au-tage im Jahr 2007 waren einer F32-

Diagnose geschuldet, mit im mittel 48 au-tagen je 

Fall;

•  die direkten Gesamtkosten unter der annahme ei-

ner Zwölf-monats-Prävalenz von 3,51% werden mit 

1,62 mrd. euro pro Jahr geschätzt.

Die studienauswertung hat aber gezeigt, dass für einige 

Fragestellungen nur unzureichende Datenquellen verfügbar 

sind und die für eine Versorgungsanalyse als Grundlage für 

konkrete normative Handlungsaufträge notwendige Da-

tenqualität weitgehend nicht besteht. Diese Lücke könnte 

durch Realisierung der in § 303a mit Wirkung von 1. Januar 

2004 vorgesehenen Datenplattform für epidemiologische 

Versorgungsstudien geschlossen werden. es ist zu begrü-

ßen, dass die Regierungskoalition in ihren eckpunkten für 

ein Versorgungsgesetz diese Lücke in der Gesetzesanwen-

dung aufgreifen und schließen will. 

insgesamt geht der G-Ba aufgrund des ihm vorgeleg-

ten Berichts davon aus, dass eine Versorgungsanalyse als 

Grundlage der Definition von Handlungsfeldern für eine 

auf die Lösung von Versorgungsproblemen eines defi-

nierten krankheitsbildes ausgerichtete auftragserteilung 

grundsätzlich machbar ist. neben der Weiterführung und 

dem abschluss des Pilotprojektes in der dargestellten Wei-

se ist für die annahme des instrumentellen ansatzes einer 

partiell auf Versorgungsanalysen aufbauenden arbeit des 

Versorgungsanalyse am Beispiel des Krankheitsbildes Depression

Quelle: G-BA

Versorgungsbereich

Primärprävention 

Sekundärprävention  

Diagnose 

Akuttherapie und
Notfallversorgung 

Langzeitversorgung

Rehabilitation 

Versorgungsaspekte 

Erfassung von Risikofaktoren, Risikogruppen 

Früherkennung von Depression, Screeninginstrumenten, Suizidprävention

Diagnoseinstrumente, Kriterien für Zu-/ Überweisung, Einschätzung Suizidgefahr

Medikamentös, Nichtmedikamentös, Kombinationstherapie, Verhinderung von 
Chronifizierung, Krisenintervention 

Erhaltungstherapie, Suizidprävention (Nachsorge) 

Maßnahmen bei (drohendem) Arbeitsplatzverlust und sozialer Isolation

die Versorgungsanalyse nach den stufen der Versorgungskette schließt die prävention mit ein.
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G-Ba eine kosten-nutzenabschätzung des aufwandes für 

derartige Projekte erforderlich. Dabei wird sich der auf-

wand allerdings mit steigender Routine gegenüber dem 

ersten ohnehin sehr anspruchsvollen Piloten bei Folgepro-

jekten reduzieren. neben einer solchen kosten-nutzenab-

schätzung sollte allerdings die mit einer solchen an realen 

Versorgungsproblemen und deren Lösung erfolgenden 

ausrichtung des G-Ba erreichbare erhöhte akzeptanz sei-

ner arbeit beachtet werden.
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